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Schüleraufnahmebogen 
Klaus-Harms-Schule 

Gymnasium – Offene Ganztagsschule 
Schulträger: Stadt Kappeln 
Hüholz 16, 24376 Kappeln 

Tel.: 04642/10150 Fax: 04642/101545 
khs.kappeln@schule.landsh.de 

. 
Dieser Aufnahmebogen enthält Daten, die gemäß § 30 Abs. 1 des Schleswig-Holsteinischen Schulgesetzes (SchulG) erhoben 
werden. Die Erhebung und Weiterverarbeitung der Daten zur gesetzmäßigen Durchführung des Schulverhältnisses gemäß      
§ 11 Abs. 1 SchulG setzt Ihre Einwilligung nicht voraus. Die Datenverarbeitung richtet sich nach den datenschutzrechtlichen 
Vorschriften des Schulrechts (SchulG, Schul-Datenschutzverordnung, ggf. Schulart-Verordnung) sowie den ergänzenden 
Bestimmungen des Landesdatenschutzgesetzes. 

Nur von der Schule auszufüllen 
 
Aufnahme am:                                                 zum: 

Klasse: 

 

1. Angaben zur Schülerin/zum Schüler 

Name: Vornamen:                                                     männlich  weiblich  divers 
 

  

Geburtsdatum: 

 
Geburtsort (ggf. Land): 

Konfession: Staatsangehörigkeit: Jahr des Zuzugs  
nach Deutschland: 

Straße: 

 
PLZ, Ort: 

Fahrschüler:                 ja        nein Haltestelle: 

 

Vorlage eines Nachweises über Masern-Schutzimpfung oder Masern-Immunität:  erfolgt! 

Festgestellte, für den Schulbesuch bedeutsame, gesundheitliche Beeinträchtigungen: 

 
 
Nur bei chronisch kranken Schülern, die aufgrund des Alters oder der gesundheitlichen Beeinträchtigung nicht in der Lage sind, 
sich selbst zu medikamentieren: Ich bin damit einverstanden, dass nachfolgende Personen meinem Kind folgende benannte 
Medikamente aushändigen bzw. im Notfall verabreichen dürfen: 

 
Person 1: ___________________________ 
 
Person 2: ___________________________ 
 

                                                                                                  ggf. gesondertes Blatt verwenden 

 
Medikament, Dosierung: _____________________________________ 
 
Medikament, Dosierung: _____________________________________ 

Name, Adresse, Telefonnummer des betreuenden Arztes: 

 
 

Krankenkasse: 

 

 

2. Angaben zur Vorbildung 
Datum (Jahr): 
von - bis 

Grundschule/Weiterführende Schule: 
Name, Anschrift 

Klasse: 
von - bis 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

Klasse wiederholt:  nein  ja    
 

welche Klasse: Lese-Rechtschreibschwäche  nein  ja 

Bisherige Fremdsprachen: 
 
__________________________________ seit Klasse: ____________ 
 
__________________________________ seit Klasse: ____________ 
 
__________________________________ seit Klasse: ____________ 
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3. Angaben zu den Personensorgeberechtigten 
 Personenberechtigter 1 Personenberechtigter 2 

 

Name, Vorname: 
 
 

 

 

Anschrift,  
PLZ, Wohnort: 

 
 
 
 

 

 

Telefon: 
 
 

 

 

Telefon dienstlich: 
 
 

 

 

Mobiltelefon: 
 
 

 

 

Emailadresse: 
 
 

 

 

 

 
In Notfall alternativ 
zu den Personen-
berechtigten zu 
verständigen: 

Name, Vorname, Bezug: 
 
_______________________________ 
 
_______________________________ 
 
_______________________________ 
 
_______________________________ 
 

Telefonnummer: 
 
_________________________________ 
 
_________________________________ 
 
_________________________________ 
 
_________________________________ 

 

 

 

 

Hinweis an die Personenberechtigten zur Datenweitergabe: 

 
Das Sorgerecht ist im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) geregelt. Es unterscheidet verschiedene Gruppen von 
Sorgeberechtigten. Die häufigsten Konstellationen – mit Konsequenzen für die Befugnis, Daten des Kindes an 
diese Personen weiterzugeben – sind:  

 Verheiratete zusammenlebende Eltern: Gemeinsames Sorgerecht (§ 1626 BGB) = Mitteilung von Daten 
an beide Eltern grundsätzlich zulässig. 

 Getrenntlebende Eltern: Grundsätzlich gemeinsames Sorgerecht, es sei denn, gerichtlich ist etwas 
Anderes geregelt (§ 1671 BGB) = Mitteilung grundsätzlich an beide Elternteile zulässig, aber bei 
gerichtlich anderslautender Entscheidung: Übermittlung nur an den festgelegten Sorgeberechtigten. 

 Lebensgemeinschaften: Unverheiratete Partner mit gemeinsamen Kindern (§ 1626a BGB): 
Gemeinsames Sorgerecht bei der Abgabe einer Sorgerechtserklärung der Eltern: Übermittlung an beide 
Elternteile, ansonsten nur an die Mutter. 

 
Dabei ist zu berücksichtigen, dass nach § 1687 BGB der Sorgeberechtigte, bei dem sich das Kind aufhält, für 
alle alltäglichen Angelegenheiten entscheidungsbefugt und informationsberechtigt ist. Der andere Elternteil ist 

seitens der Schule nur in Angelegenheiten von erheblicher Bedeutung zu beteiligen. Darunter fallen wichtige 
schulische Angelegenheiten wie: An- und Abmeldung, Nichtversetzung, Nichtzulassung zum oder das 
Nichtbestehen des Abiturs, den vorübergehenden Ausschluss vom Unterricht über eine Woche hinaus, 
Entlassung von der Schule oder deren Androhung, Verweisung von allen öffentlichen Schulen oder deren 
Androhung und sonstige, schwerwiegende Sachverhalte, die das Schulverhältnis wesentlich beeinträchtigen. 
 
 

Daher: 
 

Bei Alleinerziehenden: Haben Sie das alleinige Sorgerecht? 
 

    ja 

    nein 

 

 

Gerichtsurteil/Negativbescheinigung des  
 
Jugendamtes vom: ______________________ 
 

Bitte zur Anmeldung mitbringen! 
 

 

Einsicht erhalten am: ______________________ 
 
Unterschrift Aufnehmender: 
 

   

Bei Lebensgemeinschaften: Haben die Eltern eine Sorgerechtserklärung abgegeben? 
 

    ja 

    nein 

 

Bei „nein“: Ich bin damit einverstanden, dass 
auch der leibliche Kindesvater bzw. die Kindes-
mutter über die schulischen Leistungen unseres 
Kindes informiert wird. 

 

Unterschrift der Mutter/des Vaters: 
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4. Einwilligungserklärungen 
 

Dieser Aufnahmebogen enthält zudem für Sie die Möglichkeit, der Schule Ihre Einwilligung in die 

Verarbeitung bestimmter personenbezogener Daten zu erteilen. Rechtsgrundlage für die jeweilige 

Datenverarbeitung ist dann ausschließlich die von Ihnen erteilte Einwilligung (Artikel 6 Abs. 1 Buchstabe 

a) der Verordnung (EU) 2016/679 - Datenschutz-Grundverordnung). 
 

Einwilligung zur Erhebung, Verarbeitung und Speicherung von Bildern/Videos/Audios für den Unterricht 

und die Schulhomepage 

Nach den Vorgaben des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur sollen Schülerinnen und Schüler in 
ihrer Medienkompetenz gefördert werden. Um Ihr Kind zu fördern können daher Videos/Bilder/Audios mit 
schuleigenen EDV-Geräten erhoben, verarbeitet und gespeichert werden. Eine Einwilligung Ihrerseits stellt eine 
Erleichterung in unser pädagogischen Arbeit dar und ermöglicht die Umsetzung der ministeriellen Vorgaben. 

 
Pandemische Ereignisse erfordern es, dass Schülerinnen und Schüler auch auf Distanz unterrichtet werden. 
Hierfür nutzt die Schule und nutzen unsere Lehrkräfte nach § 30 Abs. 11 Nr. 5 SchulG i. V. m. § 14 SchulDSVO 
dienstlich genehmigte informationstechnische Geräte um Video-Konferenzen durchzuführen. 
Des Weiteren hat unsere Schule eine eigene Homepage, für deren Gestaltung zu den pädagogisch-
didaktischen Inhalten die Schulleitung verantwortlich ist. Auf dieser Homepage möchten wir die Aktivitäten 
unserer Schule präsentieren. Dabei ist es auch möglich, dass Bilder Ihres Kindes (ohne Namensnennung) auf 
der Homepage abgebildet werden. Da solche Bildnisse ohne Einwilligung der betroffenen Person nicht 
verbreitet werden dürfen, benötigen wir hierfür Ihre Einwilligung. Wir weisen darauf hin, dass Informationen im 
Internet weltweit suchfähig, abruf- und veränderbar sind.  
Die Einwilligung ist freiwillig. Sie ist mit keinem anderen Sachverhalt verbunden. Die Nichterteilung der 
Einwilligung hat keine Bedeutung für die gesetz- und ordnungsgemäße Beschulung Ihres Kindes.  
Sie haben selbstverständlich das Recht, die Einwilligung jederzeit ohne Angabe von Gründen zu widerrufen. Die 
Bilder/Videos werden nach dem Widerruf unverzüglich von der Schulhomepage gelöscht. Es kann jedoch nicht 
ausgeschlossen werden, dass die Bilder/Videos bei Suchmaschinen, Archivseiten usw. auffindbar sein können, 
auch wenn die Schule ein für Sie insoweit gemäß Artikel 17 Abs. 2 der Verordnung (EU) 2016/679 bestehendes 
„Recht auf Vergessen werden“ pflichtgemäß erfüllt hat.  

Die/der Personenberechtigte/n                                      willigt/willigen ein. 

                                                                                          willigt/willigen nicht ein. 
 

Einwilligung zur Weitergabe einer Klassenliste an Erziehungsberechtige und die/den 

Klassenelternbeiratsvorsitzende/n 
 

Für den Schulbetrieb wäre es hilfreich, wenn in jeder Klasse eine Telefonliste erstellt würde, um notfalls mittels 
Telefonkette/E-Mailverteiler bestimmte Informationen zwischen Eltern/volljährigen Schülerinnen/Schülern weiter-
zugeben. Für die Erstellung einer solchen Liste, die Name, Vorname der Schülerin/des Schülers und die 
Telefonnummer/E-Mail-Adresse enthält, und für die Weitergabe an alle Eltern der klassenangehörigen 
Schülerinnen/Schüler bestimmt ist, benötigen wir Ihr schriftliches Einverständnis, welches Sie jederzeit ohne 
Angabe von Gründen für die Zukunft widerrufen können. 
Die Einwilligung ist freiwillig. Sie ist mit keinem anderen Sachverhalt verbunden. Die Nichterteilung der 
Einwilligung hat keine Bedeutung für die gesetz- und ordnungsgemäße Beschulung Ihres Kindes.  
 

Die/der Personenberechtigte/n                                      willigt/willigen ein. 

                                                                                          willigt/willigen nicht ein. 
Einwilligung zur Datenübermittlung bei Veranstaltungen 
Zur Durchführung vieler schulinterner und schulexterner Wettbewerbe und Veranstaltungen (siehe Aufstellung 
auf Seite 5) kann es erforderlich sein, personenbezogene Daten/Fotos Ihres Kindes an eine andere Einrichtung 
als Kooperationspartner bzw. Veranstalter zu übermitteln. Dabei werden nur die tatsächlich benötigten 
personenbezogenen Daten/Fotos übermittelt. Im Rahmen der Veranstaltung ist es möglich, dass 
personenbezogene Daten/Fotos Ihres Kindes auf die zur Durchführung der Veranstaltung genutzte Internetseite 
eingestellt werden (z.B. Siegerplätze bei Wettbewerben). Dadurch werden die Daten/Fotos im Internet weltweit 
suchfähig, abruf- und veränderbar. Die Übermittlung der personenbezogenen Daten/Fotos kann nur mit Ihrer 
Einwilligung erfolgen. Hierfür benötigen wir Ihr schriftliches Einverständnis, welches Sie jederzeit ohne Angabe 
von Gründen für die Zukunft widerrufen können. 

Die/der Personenberechtigte/n                                      willigt/willigen ein. 

                                                                                          willigt/willigen nicht ein. 
Einwilligung in die Übermittlung an den Schulfotografen 
In unserer Schule erlauben wir es einer Firma für Schulfotografie, Einzel- und Klassenfotos Ihrer Kinder zu 
erstellen. Die Teilnahme an diesen Fototerminen ist freiwillig und von Ihrer eigenen Entscheidung abhängig. Es 
handelt sich dabei nicht um eine schulische Veranstaltung. Falls die Firma die Klassenfotos mit den Vor- und 
Nachnamen Ihres Kindes versehen will, benötigt sie diese Information vorab von der Schulverwaltung. Die 
Übermittlung dieser Daten kann jedoch nur mit Ihrer Einwilligung erfolgen. Hierfür benötigen wir Ihr schriftliches 
Einverständnis, welches Sie jederzeit ohne Angabe von Gründen für die Zukunft widerrufen können.  

Die/der Personenberechtigte/n                                      willigt/willigen ein. 

                                                                                          willigt/willigen nicht ein. 
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Ich/Wir wünschen uns, dass unser Kind mit folgender Schülerin/folgendem Schüler (nur einen 
Namen eintragen!) in eine Klasse kommt (Gründe: Grundschulklasse, Wohnort, Freundschaften). 
Mir/Uns ist bekannt, dass hieraus kein Anspruch abgeleitet werden kann: 
 
 
                   ____________________________________________________________________  
 
 

 
 
 

Wir verpflichten uns / Ich verpflichte mich,  

alle für die Schule relevanten Änderungen umgehend der Schule mitzuteilen. 

 
 

   
 

Unterschrift Personenberechtigter 1 

 
 

   
 

Unterschrift Personenberechtigter 2 

Notizen der Schule: _____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 
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Ein kleiner Ausblick auf schulische Angebote und Veranstaltungen 
                   

   

 

 

Ein buntes Programm  

UNESCO-Projekte 

Klima-Frühstück (UNESCO) 

Einschulungsfeier 

Knusperhäuschen-Wettbewerb 

JUCA (Jugendcamp 5./6. Kl.) 

Klasse- und Studienfahrten sowie 

Schulausflüge (Wandertage) 

Schüleraustausch (z.B. Frankreich, Italien, 

Polen) 

Feiern und Feste: Weihnachtsabend, 

Stufenfest, Abschlussfeiern usw. 

 

Sport 

Jugend trainiert für Olympia 

Bundesjugendspiele 

Lauftag 

Handball-AG u.a. 

Volleyballturnier u.a. 

 

 

Sprachen 

Geographie 

WiPo 

 

Vorlesewettbewerb 

Englisches Theater 

Sprachdiplom DELF (Französisch) 

DIERCKE Geographie-Wettbewerb 

Betriebs- und Wirtschaftspraktikum 

Jugend debattiert 

Jugendwahl 

 

Mathematik 

Naturwissenschaften 

Lange Nacht der Mathematik 

Känguru-Wettbewerb 

Mathematik-Olympiade 

Baltic Sea Project 

Kräutergarten 

Projekt Blütenbunt-Insektenreich 

Stand: Dez. 2023 


